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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe starten wir in das Jahr 2024, für das ich Ihnen nach-
träglich noch alles Gute wünsche.

Das	Wachstumschancengesetz,	das	noch	im	letzten	Jahr	in	Kraft	treten	
sollte, wurde am 24.11.2023 vom Bundesrat an den Vermittlungsaus-
schuss verwiesen. Wegen der damals noch unsicheren Haushaltslage 
wurden die weiteren Verhandlungen zunächst verschoben. Da allerdings 
einige der geplanten Änderungen, z. B. zur Zinsschranke, noch vor dem 
31.12.2023	in	Kraft	treten	sollten,	wurden	diese	aus	dem	Wachstums-
chancengesetz	herausgenommen	und	im	Rahmen	des	Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetzes	 vom	 22.12.2023	 verabschiedet.	 Zu	 den	 übrigen	 
Regelungen konnte im Vermittlungsausschuss am 21.2.2024 leider keine 
parteiübergreifende Einigung erzielt werden. Es bleibt somit abzuwarten, 
ob der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung am 22.3.2024 dennoch dem 
Wachstumschancengesetz zustimmt. Nach jetzigem Stand werden die 
vorgesehene	Klimaschutz-Investitionsprämie	sowie	die	Meldepflicht	für	
innerstaatliche Steuergestaltungen wohl gestrichen. 

Bereits am 17.8.2021 wurde das Gesetz zur Modernisierung des Per so- 
nengesellschaftsrecht verabschiedet und ist planmäßig am 1.1.2024  
in	Kraft	 getreten.	Danach	 können	Gesellschaften	bürgerlichen	Rechts	
künftig selbst im Grundbuch bzw. Handelsregister eingetragen werden. 
Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft zuvor in das neue Gesellschafts-
register eingetragen wurde. Folge der Modernisierung ist, dass der  
Begriff	des	Gesamthandsvermögens	zivilrechtlich	aufgegeben	und	durch	
das	originäre	Gesellschaftsvermögen	ersetzt	wurde.	Da	einige	steuerliche	
Vorschriften	und	Vergünstigungen	noch	auf	das	Gesamthandsvermögen	
abstellen,	wurden	im	Rahmen	des	schon	zuvor	genannten	Kreditzweit-
marktförderungsgesetzes	vom	22.12.2023	viele	Regelungen	angepasst	
und zudem im Grunderwerbsteuergesetz eine Übergangs regelung ein-
geführt. Danach sind Grundstücksübertragungen zwischen einer Perso-
nengesellschaft und ihren Gesellschaftern bis Ende 2026 auch weiterhin 
steuerlich begünstigt. Bis 2027 muss dann eine Anpassung der bisheri-
gen Vorschriften erfolgen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten Start in  
ein sonniges Frühjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Baum
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner
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März

31. März 2024

		Unternehmen,	die	mit	selbstständigen	Künstlern	und	
Publizisten zusammenarbeiten, müssen die Jahres-
meldung	an	die	Künstlersozialkasse	übermitteln.

		Mittelgroße	und	große	Kapitalgesellschaften	müssen	
ihren Jahresabschluss zum 31.12.2023 aufstellen. Bei 
einem	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Geschäftsjahr	
endet die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss 
drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.

  Unternehmen mit durchschnittlich mindestens  
20 Mitarbeitern müssen die Anzahl der beschäftig-
ten	Schwerbehinderten	im	Kalenderjahr	2023	nebst	
Berechnung und Zahlung der Ausgleichsabgabe bei 
der Agentur für Arbeit melden.

		Stromintensive	 Produktionsunternehmen	 können	 
einen Antrag auf teilweise Entlastung nach § 19 Strom-
netzentgeltverordnung	 (StromNEV)	 oder	 Offshore-
Umlage für das Begünstigungsjahr 2023 stellen.  
Voraussetzung ist in der Regel ein Prüfungsvermerk 
eines Wirtschaftsprüfers.

April

1. April 2024

		Steuerpflichtige,	 die	 Grundsteuer	 zahlen,	 können	
bei wesentlicher Ertragsminderung des Grundstücks 
einen Antrag auf Minderung der Grundsteuer 2024 
stellen.

vWichtige Fristen und Termine 2024

Mai

15. Mai 2024

  Unternehmen, die Verkaufsverpackungen in Ver-
kehr bringen, müssen bei der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister eine Vollständigkeitserklärung für 
Verkaufsverpackungen	betreffend	das	Jahr	2023	hin-
terlegen. Diese ist von einem bei der Zentralen Stelle 
registrierten Sachverständigen, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater oder vereidigten Buchprüfer zu prüfen.

31. Mai 2024

  Nach einer umwandlungssteuerlichen Einbringung 
von Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmeran- 
teilen	 oder	 Anteilen	 an	 einer	 Kapitalgesellschaft	
in	 eine	Kapitalgesellschaft	muss	 in	 den	 folgenden	 
sieben Jahren gegenüber dem zuständigen Finanz-
amt gemeldet werden, 
–	wem	die	Anteile	an	der	übernehmenden	Kapital-

gesellschaft, die der Einbringende als Gegenleis-
tung erhalten hat, und 

–	wem	die	eingebrachten	Anteile	an	Kapitalgesell-
schaften 

  zuzurechnen sind. Nachzuweisen sind die Verhält-
nisse zum abgelaufenen Jahrestag der Einbringung.

		Kapitalgesellschaften	 müssen	 ihre	 Gesellschafter	
über	 die	 Möglichkeit	 zum	Widerspruch	 gegen	 die	
Mitteilung	der	Kirchenzugehörigkeit	durch	das	Bun-
deszentralamt für Steuern an die Gesellschaften im 
Zusammenhang mit der Einbehaltung von Abgeltung-
steuer auf Dividendenzahlungen im Jahr 2024 infor-
mieren.

		Sehr	stromintensive	Unternehmen	können	Beihilfen	
für indirekte CO2-Kosten	beantragen.	Die	Antrags-
frist auf Strompreiskompensation für das Jahr 2023 
läuft jetzt ab und kann nicht verlängert werden. Der 
Antrag ist elektronisch zu stellen und von einem 
Wirtschaftsprüfer zu prüfen.
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		Kirchensteuerpflichtige	Personen	können	beim	Bun-
deszentralamt für Steuern einen optionalen Sperrver-
merk	hinsichtlich	der	Religionszugehörigkeit	beantra-
gen.	Dadurch	kann	der	Abzug	von	Kirchensteuer	auf	
Zins- und Dividendenerträge etc. durch Banken oder 
Kapitalgesellschaften	verhindert	werden.

		Stromintensive	Unternehmen	können	die	 teilweise	 
Befreiung	 von	 der	 KWKG-Umlage	 und	 Offshore- 
Netzumlage für 2024 beantragen. Voraussetzung ist 
der Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

		Brennstoffkostenintensive	 Unternehmen	 können	
nach der BECV (BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung) 
einen	Antrag	auf	Kompensation	zum	Erhalt	der	grenz-
überschreitenden Wettbewerbsfähigkeit stellen.

  Unternehmen mit hohem Stromverbrauch müs-
sen, wenn die Entlastungsbeträge aus sämtlichen 
Netz entnahmestellen einen Betrag von 100.000 € 
im	Kalenderjahr	2023	übersteigen,	 für	Zwecke	der	
Strompreisbremse dem Übertragungsnetzbetreiber 
bestimmte	Basisdaten	melden.	Analoge	Meldepflich-
ten bestehen bei der Gas- und Wärmepreisbremse 
gegenüber dem Energielieferanten.

		Stromintensive	Unternehmen	können	zur	CO2-Kom-
pensation einen Beihilfeantrag für das Abrechnungs-
jahr 2023 bei der Deutschen Emissionshandelsstelle 
stellen. Voraussetzung ist der Prüfungsvermerk eines 
Wirtschaftsprüfers.

Hinweis: 
Die Übersicht der wichtigen Fristen und Termine ent-
hält lediglich eine Auswahl an besonderen Fristen. 
Regelmäßig	wiederkehrende	Fristen	und	Termine,	z. B.	
Umsatz-	 und	 Lohnsteuervoranmeldungen,	 Kapitaler-
tragsteueranmeldungen oder auch Zahlungstermine, 
bleiben zugunsten der Prägnanz ungenannt.

  Eigenversorger und Eigenerzeuger elektrischer Ener-
gie müssen bestimmte Basisangaben sowie die 
selbst erzeugten und selbst verbrauchten umlage-
pflichtigen	Strommengen	an	den	Übertragungsnetz-
betreiber mitteilen.

  Stromintensive Unternehmen sowie Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen müssen die im Vorjahr 
gelieferten und verbrauchten Strommengen für EEG-
Endabrechnungen gegenüber dem Übertragungs-
netzbetreiber mitteilen. Voraussetzung ist der Prü-
fungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

  Im Rahmen der Strom-, Gas- und Wärmepreis-
bremsen müssen Unternehmen gegenüber dem 
Energielieferanten, der den Entlastungsbetrag auf 
der Rechnung ausweist, die tatsächlich anzuwen-
denden	 Höchstgrenzen	 melden,	 soweit	 der	 Ent-
lastungsbetrag 150.000 € im Monat übersteigt. 
Bei Entlastungen von mehr als 2 Mio. € sind auch 
ein Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers und 
ein	 Bescheid	 der	 Prüfbehörde	 zur	 Arbeitsplatz-
erhaltungspflicht	einzureichen.

Juni 

30. Juni 2024

		Steuerpflichtige	mit	Tochtergesellschaften	oder	Be-
triebsstätten im Ausland müssen ihre internationalen 
Verrechnungspreise dokumentieren. Von der Frist 
betroffen	 ist	 insbesondere	 die	Dokumentation	 von	
außergewöhnlichen	Geschäftsvor	fällen	des	Vorjahres	
mit ausländischen verbundenen Unternehmen.

		Kleine	 Kapitalgesellschaften	müssen	 ihren	 Jahres- 
abschluss zum 31.12.2023 aufstellen. Bei einem vom 
Kalenderjahr	 abweichenden	 Geschäftsjahr	 endet	
die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss sechs  
Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.

  Unternehmer, die nicht in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ansässig sind, müssen, um ihre 
in Deutschland gezahlte Umsatzsteuer erstattet zu 
bekommen, beim Bundeszentralamt für Steuern  
einen Vorsteuervergütungsantrag stellen.

v
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Steuergesetzänderungen zum 
1.1.2024

Zu Beginn des Jahres 2024 ist wieder eine Vielzahl 
von Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Einige 
wichtige Neuerungen im steuerlichen und betriebli-
chen Bereich haben wir in der nachfolgenden Über-
sicht für Sie zusammengestellt.

Einkommensteuer/Körperschaftsteuer: 
  Die Anhebung des Grundfreibetrags von 10.908 € 

auf 11.604 € sowie die Anpassung des Steuertarifs 
führen zu einkommensteuerlichen Entlastungen.

		Der	Kinderfreibetrag	wurde	von	3.012	€	auf	3.192	€	 
pro	Kind	und	Elternteil	angehoben.

  Der Freibetrag für geldwerte Vorteile (Sachbezüge) 
aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlas-
sung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wurde von 
1.440	 €	 auf	 2.000	 €	 erhöht.	 Die	 begünstigenden	
Regelungen für eine aufgeschobene Besteuerung 
steuerpflichtiger	geldwerter	Vorteile	aus	der	Über-
tragung von Unternehmensbeteiligungen an Arbeit-
nehmer werden ausgeweitet. 

  Die Regelungen zur Zinsschranke wurden geändert. 
Unter	 anderem	wurde	der	Begriff	 der	 Zinsaufwen-
dungen	ausgedehnt	und	die	Konzernklausel	einge-
schränkt.

  Die Besteuerung der sog. „Dezemberhilfe 2022“, die 
als	Entlastung	für	die	hohen	Kosten	für	Erdgas	ge-
zahlt wurde, wurde gestrichen.

  Für große Unternehmensgruppen, die in mindestens 
zwei der vier vorangegangenen Jahre einen Umsatz 
von mindestens 750 Mio. € ausweisen, wurde eine 
globale Mindeststeuer von 15 % eingeführt.

Lohnsteuer:
Die	 Sachbezugswerte	 für	 freie	 Verpflegung	 und	 freie	
Unterkunft	wurden	geringfügig	erhöht.

Umsatzsteuer:
Seit	 dem	 1.1.2024	 gilt	 für	 Restaurant-	 und	 Verpfle-
gungsdienstleistungen wieder der ursprüngliche Um-
satzsteuersatz von 19 %. Die Ermäßigung des Umsatz-
steuersatzes auf 7 % zur Unterstützung der Gastronomie 
während der Coronpandemie ist ausgelaufen.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

STEUERN

Sonstiges:
  Seit dem 1.1.2024 wird das Gesamthandsprinzip bei 

Personengesellschaften zivilrechtlich aufgegeben. 
Für die Ertragsbesteuerung und befristet auch für 
die Grunderwerbsteuer gilt das Gesamthands prinzip 
hingegen weiter. Die grunderwerbsteuer lichen Be-
günstigungen für Personengesellschaften sind bis 
Ende 2026 weiter anwendbar. 

  Der Solidaritätszuschlag entfällt, wenn die Einkom-
mensteuer die um 587 € angehobene Freigrenze von 
18.130 € (für Ehegatten 36.260 €) nicht übersteigt. 
Durch	die	Erhöhung	der	Freigrenze	verschiebt	sich	
die sog. Milderungszone, in der der Solidaritäts- 
zuschlag nur teilweise erhoben wird.

  Die Einkommensgrenze bei der Arbeitnehmer- 
Sparzulage	 für	 die	 Anlage	 vermögenswirksamer	
Leistungen	in	Vermögensbeteiligungen	(z.	B.	Invest-
mentfonds) und Wohnungswirtschaft (z. B. Bau- 
sparen) wurde auf 40.000 € (für Ehegatten 80.000 €)  
angehoben.

  Der gesetzliche Mindestlohn ist zum 1.1.2024 auf 
12,41 € angehoben worden. Parallel hierzu wurde 
die	Minijobgrenze	auf	538	€	im	Monat	erhöht.	Eine	
Kürzung	der	Arbeitszeit	ist	daher	im	Regelfall	nicht	
erforderlich. 

  Produktionsunternehmen und Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft, die zum Regelsteuer satz 
(20,50 € je MWh) versteuerten Strom für betriebliche 
Zwecke – ausgenommen für Elek tromobilität – ent-
nehmen, erhalten auf Antrag vom 1.1.2024 bis zum 
31.12.2025	eine	Entlastung	in	Höhe	von	20	€	je	MWh.

  Das Lieferkettengesetz zur Einhaltung der Menschen-
rechte und des Umweltschutzes in globalen Liefer-
ketten gilt ab 2024 für Unternehmen mit mindestens 
1.000 (bislang 3.000) Beschäftigten.

Hinweis: 
Die Aufstellung basiert auf dem derzeitigen Ge-
setzesstand. Im Laufe des Jahres ist mit weiteren 
Änderungen	zu	rechnen,	möglicherweise	auch	mit	
Rückwirkung zum 1.1.2024. 
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Grunderwerbsteuer –  
Fortführung der Begünstigungs- 
vorschriften für  
Personengesellschaften

Umsetzung der globalen  
Mindeststeuer in Deutschland

Da das Wachstumschancengesetz im letzten Jahr 
nicht mehr beschlossen wurde, sind einige zeitkri-
tische Gesetzgebungsvorhaben herausgenommen 
und mit dem Kreditzweitmarktförderungsgesetz 
vom 22.12.2023 beschlossen worden. Darin enthal-
ten ist auch eine dreijährige Übergangsfrist bis zum 
31.12.2026 der Grunderwerbsteuerbe freiungen für 
Personengesellschaften.

Mit Wirkung zum 1.1.2024 sind wesentliche Teile des 
Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts	 in	 Kraft	 getreten.	 Dadurch	 wird	 bei	
(rechtsfähigen) Personengesellschaften der bisher gel-
tende	Begriff	des	Gesamthandsvermögens	durch	das	
originäre	Gesellschaftsvermögen	ersetzt.	Da	im	Grund-
erwerbsteuerrecht vorgesehene Begünstigungen teil-
weise	auf	den	Begriff	des	Gesamthandsvermögens	ab-
stellen,	war	bislang	umstritten,	ob	die	Reform	Einfluss	
auf die Anwendbarkeit dieser grunderwerbsteuerlichen 
Befreiungsvorschriften hat. Dies gilt insbesondere für 
die äußerst praxisrelevanten Begünstigungsvorschrif-
ten für Personengesellschaften, die Grundstücksüber-
tragungen von einem Gesellschafter auf eine Personen-
gesellschaft bzw. von einer Personengesellschaft auf 
einen Gesellschafter erfassen.

Durch	 das	 Kreditzweitmarktförderungsgesetz	 vom	
22.12.2023 wurde nun Rechtssicherheit für die  
zukünftige Anwendung der Begünstigungsvorschriften 
für	Personengesellschaften	geschaffen.	Durch	die	Ein-
führung einer (befristeten) Übergangsregelung wird  
sichergestellt, dass rechtsfähige Personengesellschaf-
ten für Zwecke der Grunderwerbsteuer weiterhin als 
Gesamthand	behandelt	werden	und	deren	Vermögen	
als	Gesamthandsvermögen.	

Zudem kommt es laut der Gesetzesbegründung durch 
das Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts nicht zu einem pas-
siven Verstoß gegen laufende Nachbehaltensfristen. 
Gleichzeitig mit der Einführung der Übergangsregelung 
wurde auch deren Aufhebung zum 1.1.2027 beschlos-
sen. Die Übergangszeit soll nun für die Anpassung des 

Mit dem Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umset-
zungsgesetz vom 21.12.2023 wurden die Weichen 
für die Einführung der globalen Mindeststeuer in 
Deutschland gestellt. Unternehmen, die die darin 
festgelegten Umsatzgrenzen überschreiten, müs-
sen künftig im Ausland zu niedrig versteuerte Ge-
winne nachversteuern. Ziel ist das Erreichen einer 
effektiven Mindestbesteuerung für multinationale 
Unternehmensgruppen von 15 %.

Am 27.12.2023 wurde das Mindestbesteuerungsricht-
linie-Umsetzungsgesetz vom 21.12.2023 verkündet und 
die Mindeststeuer von 15 % damit wirksam in nationales 
Recht umgesetzt. Das neue Mindeststeuergesetz ist für 
Geschäftsjahre ab dem 1.1.2024 anzuwenden. 

Von	der	globalen	Mindeststeuer	betroffen	sind	natio-
nale und internationale Unternehmensgruppen, die in 
mindestens zwei der vier vorangegangenen Geschäfts-
jahre die Umsatzgrenze von 750 Mio. € überschritten 
haben. Sofern eine Geschäftseinheit einer solchen Un-
ternehmensgruppe	 in	Deutschland	belegen	 ist,	findet	
das neue Mindeststeuergesetz Anwendung. 

Auf	 Basis	 des	 im	Gesetz	 definierten	Mindeststeuer- 
Gewinns	bzw.	-Verlusts	und	der	dort	definierten	ange-
passten	Steuern	wird	ein	effektiver	Steuersatz	ermit-
telt. Der im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet geltende 
Nominalsteuersatz ist nur ein Anhaltspunkt für eine 
etwaige Steuernachzahlung, die genaue Ermittlung ist 
anhand umfangreicher Detailvorschriften vorzuneh-
men.	 Liegt	 der	 ermittelte	 effektive	Steuersatz	 unter	
dem	Mindeststeuersatz	von	15	%,	so	ist	die	Differenz	

FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN

FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPEN

STEUERN

Fazit: 
Die Fortführung der Befreiungsvorschriften für 
grundbesitzende Personengesellschaften bis zum 
31.12.2026 ist für die Praxis wichtig.

Grunderwerbsteuerge setzes und ggf. auch für eine um-
fassende Neugestaltung genutzt werden.
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STEUERN

grundsätzlich durch die oberste Muttergesellschaft 
nachträglich abzuführen. 

Als eigenständige und rechtsformunabhängige Steuer 
ist die Mindeststeuer zusätzlich zur Einkommen- und 
Körperschaftsteuer	zu	berücksichtigen.	Es	ist	eine	ge-
sonderte Steuererklärung abzugeben. 

Änderungen im Handelsgesetzbuch führen zu einer ver-
pflichtenden	Ausnahme	von	der	Bilanzierung	 latenter	
Steuern, die aus der Anwendung des Mindeststeuerge-
setzes und vergleichbarer ausländischer Gesetze resul-
tieren.	Zudem	ergibt	sich	eine	neue	Angabepflicht	im	
Anhang	des	Jahresabschlusses:	Künftig	 ist	zusätzlich	
der tatsächliche Steueraufwand bzw. -ertrag aus der 
Anwendung der globalen Mindeststeuer anzugeben.

Hinweis: 
Neben den neuen Vorschriften zur Mindeststeuer  
erfolgten auch Änderungen in anderen Gesetzen, 
z. B. im Handelsgesetzbuch und im Außensteuer-
gesetz.

Hinweis: 
Die Umsetzung in nationales Recht ist von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis zum 
31.12.2025 vorzunehmen. Die Anwendung ist ab 
dem 1.1.2026 geplant.

Einführung einer Meldepflicht  
für Kryptowert-Transaktionen

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Am 17.10.2023 wurde eine Richtlinie zur Änderung 
der europäischen Vorschriften über die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung (sog. DAC-8-Richtlinie) vom Rat der 
Europäischen Union angenommen. Die Änderungen 
führen zu einer Ausweitung des automatischen In-
formationsaustauschs zu Einnahmen im Zusammen-
hang mit Kryptowerten und zu grenzüberschreiten-
den Vorbescheiden für wohlhabende Einzelpersonen. 

Durch die Regelungen der neuen DAC-8-Richtlinie  
werden	 Anbieter	 von	 Krypto-Dienstleistungen	 (unab-
hängig	von	ihrer	Größe)	ab	dem	Jahr	2026	verpflichtet,	
nationalen	Steuerbehörden	 Transaktionen	mit	 E-Geld	
und	 digitalen	 Zentralbankwährungen	 (sog.	 Krypto- 
werten) zu melden. Davon erfasst sind auch dezen-
tral	 ausgegebene	Kryptowerte,	wie	 sog.	 Stablecoins,	 
E-Geld-Token und nicht fungible Token. 

Der automatische Informationsaustausch im Hinblick 
auf	 Kryptowerte	 zwischen	 den	 Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen Union soll für Besteuerungszeiträume, 
die	 ab	 bzw.	 nach	 dem	 1.1.2026	 beginnen,	 stattfin-
den. Dabei müssen die Mitgliedstaaten zukünftig auch 
die vom Wohnsitzmitgliedstaat ausgestellte Steuer-
identifikationsnummer	der	Gebietsansässigen	mit	über-
mitteln.	 Die	 Europäische	 Kommission	 wird	 für	 diese	
Meldung ein Tool entwickeln und den Mitgliedstaaten 
für	die	Überprüfung	der	Steueridentifikationsnummer	
zur Verfügung stellen.

In der Richtlinie ist auch der automatische Informations-
austausch für grenzüberschreitende Steuervorbeschei-
de	von	vermögenden	Privatpersonen	ge	regelt.	Das	sind	
Privatpersonen,	die	über	ein	Vermögen	von	mindestens	
1 Mio. € verfügen. Ein Steuervorbescheid wird gemel-
det, soweit er erteilt, geändert oder erneuert wird. Der 
Austausch soll bereits seit dem 31.12.2023 erfolgen.

Vorbescheide sind in Deutschland verbindliche Aus-
künfte des Finanzamts, die auf Antrag in einem Einzelfall 
Planungssicherheit für bestimmte, in die Zukunft gerich-
tete Steuersachverhalte gewähren. In anderen Mitglied-
staaten bestehen hierzu teilweise ähnliche Regelungen. 
Nicht alle Mitgliedstaaten erteilen derlei Vorbescheide.
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Hinweis: 
Da das Gesetzgebungsverfahren noch ganz am 
Anfang steht, bleibt abzuwarten, welche Verände-
rungen sich noch ergeben.

Viertes Bürokratieentlastungs-
gesetz

Ablauf von Aufbewahrungs- 
fristen und Entsorgung  
von Unterlagen im Jahr 2024

FÜR UNTERNEHMEN FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Am 11.1.2024 hat das Bundesjustizministerium den 
Gesetzentwurf zu einem Vierten Bürokratieentlas-
tungsgesetz veröffentlicht. Insbesondere sollen 
die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im  
Handels- und Steuerrecht von zehn auf acht Jahre  
verkürzt werden. Darüber hinaus soll durch die  
Herabstufung von Formerfordernissen die Digitali-
sierung gefördert werden.

Nach aktuellem Recht sind Buchungsbelege grundsätz-
lich zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist 
gilt sowohl handelsrechtlich als auch steuerlich. Erfasst 
sind	von	der	Pflicht	beispielsweise	Rechnungen,	Liefer-
scheine, Lohnabrechnungen, Vertragsurkunden und 
Zahlungsanweisungen. Der Gesetzentwurf sieht vor, die 
Aufbewahrungsfrist auf acht Jahre zu reduzieren. Die Er-
leichterung soll für alle Buchungsbelege gelten, deren 
Aufbewahrungsfrist nach der Gesetzesverkündung noch 
nicht abgelaufen ist. 

Häufig	handelt	 es	 sich	bei	 den	Buchungsbelegen	um	
Rechnungen, für die ebenfalls die umsatzsteuerliche 
Aufbewahrungsfrist von bisher zehn Jahren gilt. Auch 
diese Frist soll auf acht Jahre reduziert werden und für 
bereits ausgestellte bzw. empfangene Rechnungen gel-
ten. Die vorgesehene Entlastung kann damit ihre Wirk-
samkeit vollständig entfalten.

Daneben	 sind	Maßnahmen	 zur	 Förderung	der	Digita-
lisierung geplant. Der Gesetzgeber will die Formerfor-
dernisse herabstufen, damit die Notwendigkeit der 
eigenhändigen Unterschrift den digitalen Prozess nicht 
mehr unterbricht. Insbesondere ist hier der Wegfall 
des Schriftformerfordernisses bei Gewerberaum-Miet-
verträgen zu nennen. Darüber hinaus ist geplant, dass 
auch befristete Arbeitsverträge in elektronischer Form 
geschlossen	werden	können.	Gleiches	soll	auch	für	die	
Erteilung des Arbeitszeugnisses gelten.

Unternehmen müssen ihre betrieblichen Unter lagen 
aufgrund gesetzlicher Regelungen sechs bzw. zehn 
Jahre aufbewahren. Auch Privatpersonen mit be-
stimmten Einkünften müssen Unterlagen zu ihren 
Einkünften sechs Jahre aufbewahren. Nach Ablauf 
dieser Fristen können im Jahr 2024 die nachfolgend 
aufgeführten Dokumente vernichtet werden.

Unternehmen dürfen seit dem 1.1.2024 folgende 
Buchhaltungsunterlagen entsorgen bzw. auf elektroni-
schen	Datenträgern	löschen:	

  Aufzeichnungen der Jahre 2013 und früher
  Inventare, die bis zum 31.12.2013 aufgestellt worden 

sind
		Bücher,	 Journale	 und	Konten,	 in	 denen	die	 letzten	

Eintragungen im Jahr 2013 oder früher erfolgt sind
		 Jahresabschlüsse,	 Eröffnungsbilanzen	 und	 Lage- 

berichte, die im Jahr 2013 oder früher aufgestellt 
worden sind

  Buchungsbelege aus dem Jahr 2013 oder früher
  Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und  
Kopien	der	versandten	Handels-	oder	Geschäftsbrie-
fe, die 2017 oder früher empfangen bzw. versandt 
wurden

  Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unter- 
lagen aus dem Jahr 2017 oder früher 

Hierbei sind allerdings die Fristen für die Steuerfest-
setzung zu beachten. Die vorstehend genannten Unter-
lagen dürfen daher nicht vernichtet werden, wenn sie 
noch von Bedeutung sind, z. B.
  für eine begonnene steuerliche Betriebsprüfung,
  für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche  

Ermittlungen,
  für ein schwebendes oder aufgrund einer Betriebs-

prüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren, 
  zur Begründung von Anträgen an das Finanzamt oder
		bei	vorläufigen	Steuerfestsetzungen	für	diese	Jahre.	

Bei	einer	Umstellung	des	Datenverarbeitungssystems	
dürfen	Daten	des	Altsystems,	die	älter	als	 fünf	 Jahre	
sind, auf einem maschinell auswertbaren Datenträger 
gespeichert	werden.	Sie	müssen	nicht	in	dem	Altsystem	
vorgehalten	werden.	Bei	einer	Systemumstellung	in	den	
Jahren	bis	2018	können	die	mit	dem	Altsystem	erzeug-
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ten Daten der Jahre 2014 bis 2018 also auf einem ma-
schinell auswertbaren Datenträger gespeichert werden.
 
Die sechsjährige Aufbewahrungsfrist für Privatpersonen 
gilt, wenn deren Einkünfte aus nicht selbstständiger Ar-
beit,	Vermietung	und	Verpachtung,	Kapitalvermögen	und	
aus sonstigen Einkunftsquellen insgesamt 500.000 €  
im	Kalenderjahr	übersteigen.	Seit	dem	1.1.2024	dürfen	
entsprechende Aufzeichnungen und Unterlagen aus 
dem Jahr 2017 und früher vernichtet werden, wenn diese 
für laufende Verfahren nicht mehr von Bedeutung sind.

Hinweis: 
Es ist geplant, dass im Rahmen des Vierten Büro-
kratieentlastungsgesetzes die Aufbewahrungsfrist 
von zehn Jahren auf acht Jahre reduziert wird und 
dass im Rahmen des noch nicht verabschiedeten 
Wachstumschancengesetzes die Einkunftsgrenze 
für die sechsjährige Aufbewahrungsfrist für Privat-
personen von 500.000 € im Jahr auf 750.000 € im 
Jahr angehoben wird.

Fazit: 
Das Bundesverfassungsgericht hat für Rechts-
sicherheit bei der Übertragung von Wirtschafts-
gütern zwischen beteiligungsiden tischen Perso-
nalgesellschaften gesorgt. Spannend bleibt die 
Frage, ob der Gesetzgeber die Regelung auch 
auf nicht beteiligungsidentische Personengesell-
schaften ausweiten wird.Übertragung von Wirtschafts-

gütern zwischen Schwester- 
personengesellschaften

Erleichterungen bei der Unter-
nehmensnachfolgeplanung für 
Handelsunternehmen?

FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN

FÜR UNTERNEHMEN
Das Bundesverfassungsgericht hat am 28.11.2023 
entschieden, dass der Transfer von Wirtschafts- 
gütern zwischen beteiligungsidentischen Personen-
gesellschaften zu Buchwerten und damit erfolgs-
neutral möglich sein muss.

Die Übertragung von Wirtschaftsgütern von einem in ein 
anderes	Betriebsvermögen	desselben	Steuer	pflichtigen	
ist	zu	Buchwerten	möglich,	wenn	die	Besteuerung	der	
stillen Reserven sichergestellt ist. Die Übertragung von 
Wirtschaftsgütern zum Buchwert zwischen Personen-
gesellschaften, an denen dieselben Gesellschafter im 
gleichen Verhältnis beteiligt sind (sog. beteiligungsiden-
tische Schwesterpersonen gesellschaften), ist vom bis-
herigen Gesetzeswortlaut nicht erfasst. Der I. Senat des 
Bundesfinanzhofs	hat	unter	Hinweis	auf	den	Gesetzes-
wortlaut einen steuer neutralen Transfer zu Buchwerten 
in diesen Fällen abgelehnt, während der IV. Senat die 

Im Rahmen der Übertragung von Unternehmen mit 
einem hohen Bestand an Finanzmitteln besteht  
regelmäßig das Risiko, dass diese den sog. 90 %-Ein-
stiegstest nicht bestehen. Bei Nichtbestehen  
werden die erbschaft- und schenkungsteuerlichen 
Begünstigungen vollständig nicht gewährt. Mit 
Urteil vom 13.9.2023 hält der Bundesfinanzhof  
Erleichterungen zu dem 90 %  Einstiegstest zumin-
dest für Handelsunternehmen für zulässig.

steuerneutrale Übertragung im Wege der Analogie zu-
gelassen hat.

Das Bundesverfassungsgericht hat diese widersprüch-
liche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs am 
28.11.2023 beendet. Der bisherige Gesetzestext ist in 
Bezug	auf	die	Übertragungsmöglichkeit	von	Wirtschafts-
gütern zwischen beteiligungsidentischen Schwesterper-
sonengesellschaften verfassungswidrig. Es liegen keine 
sachlichen Gründe für die Ungleichbehandlung im Ver-
gleich	zu	Steuerpflichtigen	mit	zwei	Betriebsvermögen	
vor. Damit besteht ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz.

Der Gesetzgeber muss nun rückwirkend eine verfas-
sungskonforme	 Neuregelung	 schaffen.	 Bis	 dahin	 ist,	
entgegen dem Gesetzeswortlaut, auch die Übertragung 
von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidenti-
schen Schwesterpersonengesellschaften zu Buchwer-
ten	möglich.
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Fazit: 
Die	 Entscheidung	 des	 Bundesfinanzhofs	 ist	 zu	
begrüßen, da sie die evidenten unangemessenen 
und gleichheitswidrigen Rechtsfolgen, die sich bei 
der wortlautgetreuen uneingeschränkten Anwen-
dung	 des	 90	%-Einstiegstests	 ergeben	 können,	
korrigiert. Bei gewerblich tätigen Handelsunter-
nehmen kann dies zu einer merklichen Erleich-
terung von Unternehmensnachfolgeplanungen 
führen. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzver-
waltung das Urteil zukünftig anwenden wird. 

Kein Arbeitslohn bei sozial- 
ver sicherungsrechtlichem  
Summenbescheid

FÜR ARBEITGEBER

Der Bundesfinanzhof hat am 15.6.2023 entschie-
den, dass Nachzahlungen von Sozialversicherungs-
beiträgen bei Erteilung eines Summen bescheides 
keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen.

Im Rahmen von Lohnsteueraußenprüfungen und Ren-
tenversicherungsprüfungen kann es vorkommen, dass 
Arbeitslohn noch nicht versteuert wurde, weil beispiels-
weise ein Sachverhalt nicht korrekt beurteilt wurde. 
Ein klassisches Beispiel ist die Nichtversteue rung von 
Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung, die den 
Freibetrag von derzeit 110 € pro teilnehmendem Arbeit-
nehmer übersteigen. Regelmäßig erhebt der Lohn-
steuerprüfer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber in 
entsprechenden Fällen auf den übersteigenden Betrag 
pauschale Lohnsteuer. Aufgrund verspäteter Steuer-
pauschalierung tritt für diesen Vorteil der Arbeitnehmer 
auch	Sozialversicherungspflicht	ein.	Wenn	eine	Zuord-
nung der Vorteile auf die einzelnen Arbeitnehmer nicht 
mehr	möglich	ist,	wird	aus	Vereinfachungsgründen	im	
Rahmen der Rentenversicherungsprüfung ein Sum-
menbescheid erlassen. Die Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberanteile zur Sozialversicherung werden dann beim 
Arbeitgeber nacherhoben, aber es erfolgt keine Zuord-
nung der gezahlten Beiträge zu den bei den Sozialver-
sicherungen für die Arbeitnehmer des Unternehmens 
geführten Versicherungskonten. 

Im Urteilsfall wurde nach Erteilung des Summen- 
bescheides seitens der Finanzverwaltung im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung argumentiert, dass 
die Übernahme der Arbeitnehmeranteile zur Sozialver-
sicherung durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn führt. 
Dieser sollte dann pauschal lohnversteuert werden, 
weil eine individuelle Zuordnung des Arbeitslohns nicht 
möglich	war.	

Grundsätzlich sind Zahlungen, die ein Arbeitgeber als 
Zukunftssicherung seiner Beschäftigten leistet, als  
Arbeitslohn einzuordnen. Im Falle eines Summen- 
bescheides der Rentenversicherung handelt es sich  
lediglich um Zahlungen an den Sozialversicherungs-
träger, die mangels Gutschrift auf den Versicherungs-
konten	keinen	Vorteil	oder	Zuwachs	des	Vermögens	für	
die Arbeitnehmer darstellen oder zukünftige Leistungs-

Bei	 der	 Übertragung	 von	 betrieblichem	 Vermögen	
kommen erbschaft- und schenkungsteuerliche Be-
günstigungen nur dann in Betracht, wenn der Wert des 
übergehenden	 unproduktiven	 Verwaltungsvermögens	 
90 % des Wertes des gesamten übergehenden betrieb-
lichen	Vermögens	unterschreitet	 (sog.	90	%-Einstiegs-
test). Problematisch daran ist, dass das Gesetz das 
schädliche	Verwaltungsvermögen	(brutto)	ansetzt,	d.	h.,	
ein Abzug von Schulden ist nicht zugelassen, während 
der Unternehmenswert (netto) und damit unter Berück-
sichtigung von Schulden anzusetzen ist.

Bei gewerblich tätigen Unternehmen, die aufgrund ihres 
Geschäftsmodells einen hohen Bestand an zum Verwal-
tungsvermögen	zählenden	Finanzmitteln	haben	(insbe-
sondere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen), 
kann dieser Umstand in vielen Fällen zu einem Nichtbe-
stehen des 90 %-Einstiegstests führen – mit der Folge, 
dass keine erbschaft- und schenkungsteuer lichen Be-
günstigungen gewährt werden. Dieser Umstand wird 
als unangemessen und ggf. sogar verfassungswidrig 
angesehen. 

Am	13.9.2023	entschied	der	Bundesfinanzhof,	dass	der	
90 %-Einstiegstest bei der Übertragung von originär ge-
werblichen Handelsunternehmen zwar weiter hin anzu-
wenden	sei,	 indes	könne	entgegen	dem	Gesetzeswort-
laut	bei	der	Ermittlung	des	Verwaltungsvermögens	 für	
die Zwecke des 90 %-Einstiegstests eine Verrechnung 
mit den betrieblich veranlassten Schulden erfolgen. Eine 
solche „eingrenzende Auslegung“ gebiete die gesetzliche 
Systematik	sowie	der	Sinn	und	Zweck	der	Regelung;	sie	
sei außerdem vom Willen des Gesetzgebers gedeckt.
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ansprüche der versicherten Arbeitnehmer beinhalten. 
Demnach sind sie nicht als Arbeitslohn einzuordnen 
und die Anwendung der Pauschalversteuerung entfällt.

Hinweis: 
Würden Sozialversicherungsbeiträge für einen be-
stimmten Arbeitnehmer nachent richtet, wäre die 
Lösung	eine	andere,	denn	über	die	Nachzahlung	
erhält der Mitarbeiter einen ihm zuzuordnenden 
beitragsrechtlichen Vorteil.

Hinweis: 
Es	bleibt	 abzuwarten,	welche	Konsequenzen	die	
Finanzverwaltung aus der Entscheidung ziehen 
wird. Die bisherige Praxis, nach der Verwaltungs- 
bzw. Aufsichtsräte mit einem varia blen Vergü-
tungsbestandteil von mindestens 10 % der Ge-
samtvergütung grundsätzlich selbstständig tätig 
und Unternehmer sind, genügt nicht, um pauschal 
von einem wirtschaftlichen Risiko auszugehen. 

Update zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten

Anwendung des Nullsteuer- 
satzes für bestimmte Photo- 
voltaikanlagen

FÜR UNTERNEHMEN

FÜR UNTERNEHMEN
Der Europäische Gerichtshof entschied am 
21.12.2023, dass Aufsichts- bzw. Verwaltungsräte 
regelmäßig dann keine Unternehmer im Sinne der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind, wenn ihre 
Tätigkeit variabel und ohne Verlust beteiligung ver-
gütet wird.

Der Europäische Gerichtshof hat am 21.12.2023 die 
Tätigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds trotz der Ver-
einbarung einer variablen Vergütung als nicht selbst-
ständig eingeordnet. Die Frage zur Selbstständigkeit 
beurteilt sich danach, ob ein Unterordnungsverhältnis 
vorliegt. Hierfür ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Ver-
waltungsratsmitglied die Tätigkeit im eigenen Namen, 
auf eigene Rechnung und unter eigener Verantwortung 
ausführt und ob es das mit der Ausübung dieser Tätig-
keiten verbundene wirtschaftliche Risiko trägt. Die nati-
onalen Rechtsvorschriften bezüglich der Verteilung der 
Verantwortlichkeiten und der Haftung der Beteiligten 
sind bei dieser Prüfung mit einzubeziehen.

Diese	Beurteilung	ist	auch	maßgeblich,	wenn	die	Höhe	
der Vergütung des Verwaltungsratsmitglieds von den 
Gewinnen der Gesellschaft abhängig ist, da das Mitglied 
jedenfalls kein Verlustrisiko im Zusammen hang mit sei-
ner Tätigkeit trägt. Die Beteiligung am Gewinn der Ge-
sellschaft ist nicht gleichzusetzen mit der Tragung eines 
eigenen Gewinn- und Verlustrisikos. Daneben merkt der 
Europäische Gerichtshof an, dass, selbst wenn das Ver-

Seit dem 1.1.2023 gilt für die Lieferung von Photo-
voltaikanlagen im Umsatzsteuerrecht der sog. 
Nullsteuersatz. Am 30.11.2023 hat das Bundes-
finanzministerium zu bestimmten Einzelfragen 
bei der Anwendung des Nullsteuersatzes Stellung  
genommen.

Für Photovoltaikanlagen-Investoren, bei denen die  
Lieferung von Solarmodulen aus dem In- oder Aus-
land (innergemeinschaftliche Erwerbe oder Einfuhren) 
bzw.	die	Installation	der	Anlage	und	des	dazugehörigen	
Stromspeichers nach dem 1.1.2023 erfolgte bzw. er-
folgt, gilt hinsichtlich der Umsatzsteuer der ermäßigte 
Steuersatz von 0 %.

Die Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes	hatte	das	Bundesfinanzministerium	bereits	
im	Schreiben	vom	27.3.2023	veröffentlicht.	Dazu	gehört	
insbesondere, dass die Photovoltaikanlage auf oder in 
der	Nähe	 von	Wohnungen	sowie	öffent	lichen	und	an-
deren Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende  
Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Dies gilt als 
erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-

waltungsratsmitglied	Fachwissen	und	Know-how	in	den	
Verwaltungsrat einbringt und an Abstimmungen teil-
nimmt, eine Selbstständigkeit zu verneinen ist, da die 
Folgen der Entscheidungen des Verwaltungsrats die 
Gesellschaft	treffen	und	diese	somit	das	damit	einher-
gehende wirtschaftliche Risiko trägt.
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Hinweis: 
Die	 aktuelle	 Stellungnahme	 des	 Bundesfinanz- 
ministeriums zeigt, dass bei der umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Photovoltaikanlagen noch 
immer nicht alle Fragen geklärt sind.

Rechnungsberichtigung bei  
fehlenden Rechnungen an  
Endverbraucher 

FÜR UNTERNEHMEN

Der Europäische Gerichtshof muss demnächst ent-
scheiden, ob eine Korrektur von fälschlicherweise 
zu hoch ausgewiesener und abgeführter Umsatz-
steuer auch ohne Rechnungsberich tigung möglich 
ist, wenn der Kunde Endverbraucher ist und keine 
Rechnung erstellt wurde. Der Generalanwalt hat 
am 16.11.2023 seinen Schlussantrag vorgelegt.

Wenn	ein	Unternehmer	in	einer	Rechnung	einen	höhe-
ren Steuerbetrag ausweist, als er nach den gesetz lichen 
Bestimmungen schuldet, hat er auch den fälschlicher-
weise zu hoch ausgewiesenen Mehrbetrag an die Finanz-
verwaltung abzuführen. Gleichzeitig darf der Rechnungs-
empfänger	 die	 Vorsteuer	 nur	 in	 Höhe	 des	 korrekten	
Steuerbetrags geltend machen.

Bisher	verlangt	der	Bundesfinanzhof	eine	berichtigungs-
fähige Rechnung als Voraussetzung zur Berichtigung der 

taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 
30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. Die Anwen-
dung des Nullsteuersatzes hat mangels Vorsteuerabzug 
aus	der	Anschaffung	insbesondere	zur	Folge,	dass	die	
Besteuerung einer un entgeltlichen Wertabgabe für den 
privat verbrauchten Strom und für die Entnahme oder un-
entgeltliche Zuwendung der Photovoltaikanlage entfällt.

Anders ist dies bei Anlagen, die vor dem 1.1.2023 ohne 
Anwendung des Nullsteuersatzes und folglich mit einem 
vollen	oder	teilweisen	Vorsteuerabzug	angeschafft	wur-
den. In diesen Fällen erfolgt nach wie vor die Besteue-
rung einer unentgeltlichen Wertabgabe für den privat 
verbrauchten Strom und für die Entnahme oder unent-
geltliche Zuwendung der Photovoltaikanlage.

Eine Entnahme der Photovoltaikanlage aus dem Be-
triebsvermögen,	 um	 z.	B.	 zukünftig	 die	 Besteuerung	 
einer unentgeltlichen Wertabgabe zu vermeiden, ist 
dabei	 nur	 möglich,	 wenn	 zukünftig	 voraussichtlich	
mehr als 90 % des erzeugten Stroms für nicht unter-
nehmerische Zwecke verwendet werden. Davon ist aus 
Vereinfachungsgründen auszugehen, wenn ein Teil des 
Stroms in einer Batterie gespeichert und wenn der er-
zeugte Strom nicht nur gelegentlich für das Laden eines 
nicht dem Unternehmen zugeordneten E-Fahrzeugs 
oder für den Betrieb einer nicht dem Unternehmen zu-
geordneten Wärmepumpe verwendet wird.

Da das ursprüngliche Schreiben vom 27.3.2023 viele 
Fragen	offengelassen	hatte,	hat	das	Bundesfinanzminis-
terium am 30.11.2023 zu bestimmten Einzelfragen bei 
der Anwendung der Vereinfachungsregelung für die Ent-
nahme von Photovoltaikanlagen, die vor dem 1.1.2023 
angeschafft	wurden,	Stellung	bezogen	und	Regelungen	
getroffen,	die	das	bisherige	Schreiben	ergänzen:

  Bei der Entnahme unter Anwendung der Verein-
fachungsregelung handelt es sich um ein Wahl-
recht des Unternehmers. Dieses Wahlrecht kann 
durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem  
Finanzamt ausgeübt werden. 

  Als Nachweis für die Vereinfachungsregelung reicht 
es aus, wenn der erzeugte Strom nicht nur gelegent-
lich für das Laden eines nicht dem Unternehmen zu-
geordneten E-Fahrzeugs oder für den Betrieb einer 
nicht dem Unternehmen zugeordneten Wärmepum-
pe verwendet wird.

  Aus den Lieferungen und/oder sonstigen Leistun-
gen, die für eine entnommene Photovoltaikanlage 
bezogen worden sind, ist ein Vorsteuerabzug nur in 
Höhe	der	unternehmerischen	Nutzung	und	unter	den	

übrigen	gesetzlichen	Voraussetzungen	möglich.
  Soweit die Photovoltaikanlage vor dem 1.1.2023 an-
geschafft	und	durch	den	Unternehmer	wirksam	zur	
Regelbesteuerung optiert wurde, unterliegt dieser 
auch dann weiterhin der fünfjährigen Bindungsfrist 
der Regelbesteuerung, wenn die Anlage aus dem 
Unternehmen entnommen wurde. Da ein vorzeitiger 
Wechsel	in	die	Kleinunternehmerregelung	nicht	mög-
lich ist, unterliegt die Einspeisevergütung weiterhin 
der Umsatzsteuer.

		Die	gleichzeitige	Anschaffung	einer	Photovoltaikanla-
ge und eines Stromspeichers in einem einheitlichen 
(Werk-)Vertrag gilt als Sachgesamtheit, für die ein-
heitlich der Nullsteuersatz anzuwenden ist, soweit die 
übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
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Umsatzsteuer. Die Rechnung muss fünf Mindestanga-
ben enthalten. Diese umfassen den Rechnungsausstel-
ler, den Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschrei-
bung sowie eine Angabe zum Entgelt und zur gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuer. Darüber hinaus setzt die 
Finanzverwaltung eine Berichtigungserklärung gegen-
über dem Leistungsempfänger und eine Rechnungsbe-
richtigung voraus.

Im	Urteilsfall	verkaufte	der	Steuerpflichtige	Mehrfach-
eintrittskarten für Fitnesseinrichtungen. Der Steuer-
pflichtige	führte	die	Verkäufe	über	eine	Registrierkasse	
durch	und	belegte	diese	mit	einem	Kassenbon.	Rech-
nungen	 wurden	 nicht	 geschrieben.	 Die	 Kunden	 des	
Steuerpflichtigen	waren	ausschließlich	Endverbraucher,	
die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt waren. Die 
Originalkassenbons	wurden	den	Kunden	ausgehändigt	
und konnten nicht mehr geändert werden. Nach natio-
nalem Recht konnte die Umsatzsteuer daher nicht mehr 
korrigiert werden. Es mangelt an einer entsprechenden  
Korrekturvorschrift.

Laut dem Schlussantrag des Generalanwalts beim 
Europäischen Gerichtshof vom 16.11.2023 ergebe 
sich der Erstattungsanspruch aus dem Unionsrecht. 
Voraussetzung dafür sei, dass keine Gefährdung des 
Steueraufkommens	vorliegt.	Diese	Gefährdung	könne	
ausgeschlossen werden, soweit es sich um einen End-
kunden handelt, da diese als Privatpersonen nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind. Darüber hinaus habe 
es sich bei dem Preis um einen vereinbarten Festbetrag 
zu	handeln.	Anderenfalls	könnte	eine	ungerechtfertigte	
Bereicherung vorliegen.

Hinweis: 
Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Entbehrlich-
keit der Rechnungsberichtigung bei fehlenden 
Rechnungen	Anwendung	finden	kann.

RECHT

Zukunftsfinanzierungsgesetz

Europäischer Data Act

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz soll den Standort 
Deutschland attraktiver machen. Ziel des Gesetzes 
ist es, die Aufnahme von Eigenkapital zu erleichtern 
und die Anzahl von börsennotierten Unternehmen 
zu erhöhen.

Das	Zukunftsfinanzierungsgesetz	vom	11.12.2023	bün-
delt Maßnahmen aus dem Gesellschaftsrecht, dem 
Kapitalmarktrecht	und	dem	Steuerrecht.	Ziel	ist	es,	die	
Aufnahme von Eigenkapital zu erleichtern und die An-
zahl	von	börsennotierten	Unternehmen	zu	erhöhen.	

Im	Gesellschafts-	und	Kapitalmarktrecht	werden	u.	a.	
Mehrstimmrechtsaktien (bis 10-fach) wiedereingeführt, 
Kapitalerhöhungen	 mit	 Bezugsrechtsausschluss	 er-
leichtert sowie die Anforderungen an Unternehmen für 
Börseneingänge	reduziert.	Zudem	werden	Kryptoaktien	
zugelassen. Steuerlich ist vor allem der Anstieg des Frei-
betrags von Mitarbeiterbeteiligungen auf 2.000 € pro 
Jahr zu erwähnen. Außerdem werden die Sonderregeln 
zur aufgescho benen Besteuerung von Mitarbeiterbeteili-
gungen deutlich ausgeweitet. 

Die Verordnung über harmonisierte Vorschriften  
für einen fairen Datenzugang und eine faire Daten-
nutzung (sog. Data Act) ist am 11.1.2024 in Kraft 
getreten und wird nach einer Übergangsfrist von 
20 Monaten ab dem 12.9.2025 europaweit direkt 
anwendbares Recht. Der Data Act enthält eine 
Vielzahl von Bestimmungen mit dem Ziel, in unter-
schiedlichen Lebensbereichen künftig Daten mehr 
und besser nutzen zu können.

Der Data Act markiert einen bedeutenden Schritt in 
Richtung eines kohärenten Rahmens für den Umgang 
mit Daten in der Europäischen Union. In einer zuneh-
mend	 digitalisierten	Welt	 wird	 die	 effektive	 Verwal-
tung von Daten eine Schlüsselrolle für die europäische 
Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Für Unternehmen 
werden insbesondere das Recht der Nutzer auf Zugang 
und Nutzung nutzergenerierter Daten und das Verbot 
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Praxistipp: 
Unternehmen sollten sich rechtzeitig auf die Um-
setzung der neuen Maßnahmen vorbereiten, damit 
die zahlreichen gesetzlichen Vorgaben des Data 
Act	im	September	2025	final	umgesetzt	sind.	

EU-Lieferkettenrichtlinie ist  
ungewiss

FÜR UNTERNEHMEN

Am 14.12.2023 haben sich das Europäische Parla-
ment und die Unterhändler der Länder auf die An-
forderungen der EU-Lieferkettenricht linie (CSDDD) 
geeinigt, durch die der Umwelt- und Menschen-

unfairer Vertragsklauseln in Datenlizenzver trägen re-
levant.

Durch	den	Data	Act	werden	Unternehmen	verpflichtet,	
transparenter über ihre Datenpraktiken und die be-
stehenden Nutzerrechte zu informieren. Dabei wird es 
Nutzern	vernetzter	Geräte	ermöglicht,	Zugang	zu	Daten	
zu erhalten, die bei ihrer Nutzung mit Produkten und 
Diensten anfallen und oft ausschließlich von Herstellern 
und Diensteanbietern verwertet werden.

Durch die Verordnung soll künftig eine ausgewogene 
Verhandlungsmacht von kleinen und mittleren Unter-
nehmen wiederhergestellt werden. So sind unfaire Ver-
tragsklauseln in Datenzugangs- und Datennutzungsver-
trägen verboten, die oftmals von einer Partei mit einer 
wesentlich stärkeren Verhandlungsposition verwendet 
werden. 

In Ausnahmefällen sieht der Data Act zudem ein  
Zugriffsrecht	öffentlicher	Stellen	auf	Daten	vor.	Voraus-
setzung	dafür	ist	jedoch,	dass	die	öffentliche	Stelle	ein	
Unternehmen	explizit	 zur	Offenlegung	auffordert	 und	
sich dabei aufgrund eines besonderen Bedürfnisses an 
dieses wendet.

Für	Verstöße	sieht	der	Data	Act	–	vergleichbar	mit	der	
Datenschutz-Grundverordnung – erhebliche Sank tionen 
vor.	Bußgelder	können	bis	zu	20	Mio.	€	bzw.	bis	zu	4	%	
des weltweiten Jahresumsatzes betragen.

rechtsschutz entlang der Wertschöpfungskette in 
der EU und weltweit verbessert werden soll. Die 
Zustimmung des Rats der EU ist derzeit offen, da 
sich Deutschland wegen Uneinig keit in der Ampel- 
koalition bei einer Abstimmung über die Richt-
linie voraussichtlich enthalten wird. Die Richt-
linie ist das europäische Pendant zum deutschen 
Lieferkettensorgfaltspflichten gesetz (LkSG), das 
seit dem 1.1.2023 gilt. Die neue EU-Richtlinie wird 
noch mehr Unternehmen betreffen und noch höhere  
Anforderungen stellen. 

Das	kürzlich	in	Kraft	getretene	deutsche	Lieferketten-
gesetz	ermöglicht	es,	Unternehmen	für	Umweltemis-
sionen oder Menschenrechtsverletzungen von Zuliefe-
rern haftbar zu machen. Vom Lieferkettengesetz sind 
seit dem 1.1.2024 Unternehmen mit mindestens 1.000 
Beschäftigten umfasst.

Die EU-Lieferkettenrichtlinie geht mit einer Erweite-
rung des Anwenderkreises und einer Verschärfung 
der	 Sorgfaltspflichten,	wie	 sie	Unternehmen	bereits	
aus dem Lieferkettengesetz kennen, einher. Gemäß 
der Einigung werden Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mehr 
als	150	Mio.	€	verpflichtet,	künftig	negative	Auswir-
kungen auf Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer 
Wertschöpfungskette	zu	bewerten.	

Ähnlich wie das Lieferkettengesetz soll die EU-Liefer-
kettenrichtlinie die erfassten Unternehmen dazu ver-
pflichten, Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren, 
Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen und etwai-
gen	Schädigungen	abzuhelfen.	Größere	Unternehmen	
müssen zudem einen Plan erstellen, der sicherstellt, 
dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem 
Pariser	Abkommen	zum	Klimawandel	vereinbar	sind.	

Als	mögliche	Sanktionen	sind	u.	a.	Geldbußen	in	Höhe	
von 5 % des weltweiten Umsatzes – im Gegensatz zu 
maximal 2 % des Jahresumsatzes nach dem deutschen 
Lieferkettengesetz – vorgesehen. Darüber hinaus sieht 
die	 EU-Lieferkettenrichtlinie	 für	 Sorgfaltspflichtver-
letzungen auch eine zivilrechtliche Haftung der deut-
schen Unternehmen vor. Im Lieferkettengesetz ist dies 
bislang nicht vorgesehen.

Die Einigung muss noch vom Parlament und vom Rat 
bestätigt werden. Aufgrund der Uneinigkeit in der  
Ampelkoalition zur EU-Lieferkettenrichtlinie würde 
sich Deutschland bei einer Abstimmung im Rat der 
EU-Mitgliedstaaten voraussichtlich enthalten, sodass 

RECHT
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die	EU-Lieferkettenrichtlinie	keine	qualifizierte	Mehr-
heit erreichen würde. Die Abstimmung im Rat der EU-
Mitgliedstaaten wurde daher kurzfristig verschoben. 
Ob eine Verabschiedung noch vor den Neuwahlen des 
Europa-Parlaments im Sommer diesen Jahres erfolgt, 
ist	derzeit	völlig	offen.

Zu beachten: 
Sollte der Rat den Entwurf der EU-Lieferketten-
richtlinie ablehnen, gilt der Entwurf als nicht ange-
nommen und das Gesetz gebungsverfahren endet. 
Wird der Entwurf angenommen, muss die EU- 
Lieferkettenrichtlinie innerhalb von zwei Jahren 
nach ihrer Verab schiedung in deutsches Recht 
umgesetzt werden. 

Zu beachten: 
Die	Eintragungspflicht	der	GbR	be	steht	nicht	nur	
bei der Vornahme von Rechts ge schäften durch die 
Gesellschaft, sondern auch mittelbar bei einem 
Gesellschafterwechsel einer Grundstücks-GbR. 

Eintragungspflicht einer  
(Grundstücks-)GbR

FÜR UNTERNEHMEN

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts am 1.1.2024 wer-
den künftig nicht mehr die Gesellschafter einer GbR 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts) in Registern 
(z. B. Grundbuch, Handelsregister, Aktien register) 
eingetragen, sondern die GbR unter ihrem Namen 
selbst. Voraussetzung dafür ist, dass die Gesell-
schaft zuvor in das neue Gesellschaftsregister ein-
getragen wurde. Eine Eintragungspflicht ergibt sich 
mittelbar auch bei einem Gesellschafterwechsel. 

Zu den wichtigsten Änderungen des Gesetzes zur Mo-
dernisierung	des	Personengesellschaftsrechts	 gehört	
die	 Möglichkeit,	 die	 GbR	 (Gesellschaft	 bürgerlichen	
Rechts)	 in	das	neu	geschaffene	Gesellschaftsregister	
eintragen	zu	lassen.	Dadurch	können	die	Existenz	und	
Identität sowie die ordnungsgemäße Vertretung der Ge-
sellschaft im Rechtsverkehr nunmehr zuverlässig nach-
gewiesen werden. 

Eine	 allgemeine	 Pflicht	 zur	 Eintragung	 besteht	 nicht.	
Sind Rechtspositionen in anderen Registern eingetra-
gen, bleiben diese nach Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
unverändert bestehen. Sollen jedoch Änderungen  

vorgenommen werden, z. B. die Eintragung in Ob-
jekt registern wie dem Grundbuch, muss zuvor eine 
Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister  
erfolgen. Statt der Gesellschafter ist dann nur noch 
die eingetragene Gesellschaft mit dem Zusatz eGbR 
in den Registern eingetragen. Akuter Handlungsbe-
darf besteht dabei grundsätzlich für Gesellschaften, 
die bestimmte eingetragene Rechte erwerben bzw.  
veräußern wollen.

Besonderheiten bestehen bei der Grundstücks-GbR. 
Erfolgte bei dieser in der Vergangenheit ein Gesell-
schafterwechsel,	so	ergab	sich	die	Verpflichtung,	eine	
Berichtigung des Grundbuchs zu beantragen. In einem 
solchen Fall verfügte nicht die GbR über ihr im Grund-
buch eingetragenes Recht an einem Grundstück (und 
unterlag deshalb dem Voreintragungserfordernis), son-
dern einer ihrer Gesellschafter verfügte über seinen 
Grundstücksanteil. Die Grundbuchberichtigung erfolgte 
bei einem Gesellschafterwechsel einer GbR durch An-
gabe des neuen „Gesellschafterbestandes“. 

Da künftig nicht mehr die Gesellschafter, sondern nur 
die eGbR in das Grundbuch eingetragen wird, ist die 
Berichtigung des Grundbuchs durch Angabe des neu-
en „Gesellschafterbestandes“ insgesamt ausgeschlos-
sen. Es handelt sich vielmehr um eine – im Gesetz bis-
lang nicht geregelte – Richtigstellung des Grundbuchs, 
die daher wie eine Grundbuchberich tigung behandelt 
wird. Das bedeutet, dass zunächst die Eintragung der 
GbR im Gesellschaftsregister unter Bekanntgabe des 
geänderten Gesellschafterbestandes zu erfolgen hat. 
Anschließend erfolgt die Richtigstellung des Grund-
buchs mit der eGbR. Zugleich sind dann künftig bei 
Gesellschafterwechseln keine Änderungen des Regis-
ters mehr erforderlich.

RECHT
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Fazit: 
Interne Zuständigkeitsregelungen in der Ge-
schäftsleitung	 einer	 juristischen	 Person	 können	
zwar nicht zu einer Aufhebung, wohl aber zu einer 
Beschränkung der straf- und haftungsrechtlichen 
Verantwortlichkeit führen. Es bestehen jedoch 
in jedem Fall auch für den nach internen Rege-
lungen nicht zuständigen Geschäftsführer Über- 
wachungspflichten.

Haftungsbeschränkung durch 
interne Zuständigkeitsregelung

Zulässiges Auskunftsersuchen 
eines Gesellschafters

FÜR UNTERNEHMEN

FÜR UNTERNEHMEN

Der Bundesgerichtshof hat am 9.11.2023 klare 
Maßstäbe für eine mögliche Haftungsbeschrän-
kung der Geschäftsleitung durch interne Zustän-
digkeitsregeln gesetzt. Im Fokus stand die recht-
liche Verantwortlichkeit eines „Direktors“ einer 
Aktiengesellschaft für unerlaubte Bank geschäfte. 
Der „Direktor“ war aufgrund der internen Organisa-
tion der Aktiengesellschaft nicht für den Abschluss 
von Verträgen zuständig. 

Ein Anleger erlitt Verluste durch Investitionen in Immo-
bilien-Projektgesellschaften, die Tochtergesellschaften 
einer schweizerischen Aktiengesellschaft waren. Er 
hatte mit der Aktiengesellschaft eine „Beteiligung“ von 
50.000 € vereinbart, die nach einer Laufzeit von 24 Mo-
naten zurückzuzahlen und mit 6 % pro Jahr zu verzinsen 
war. Weder die Aktiengesellschaft noch die Tochterge-
sellschaften verfügten über eine Erlaubnis zum Betrieb 
von Bankgeschäften. Inzwischen sind alle Gesellschaf-
ten insolvent.

Personen, die ohne erforderliche Erlaubnis Bankge-
schäfte durchführen, machen sich bei fahrlässigem 
oder vorsätzlichem Handeln nach dem Gesetz über das 
Kreditwesen	strafbar.	Im	Falle	einer	juristischen	Person	
liegt die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei demjeni-
gen, der in organschaftlicher Stellung für die juristische 
Person tätig ist.

Der	Anleger	als	Kläger	verlangte	Schadensersatz	für	die	
gescheiterten Investitionen, mit der Begründung, dass 
der Beklagte als „Direktor“ der Aktiengesellschaft und 
Geschäftsführer der Tochtergesellschaften ohne die er-
forderliche Erlaubnis Bankgeschäfte durchgeführt hat-
te. Dieser wandte ein, er habe von den „Beteiligungen“ 
nichts gewusst. Ihm sei nur ein eingeschränkter Aufga-
benbereich übertragen gewesen. Er habe als Architekt 
die Bauprojekte nur von der technischen Seite geleitet 
und überwacht.

Entgegen den Vorinstanzen stellte der Bundesgerichts-
hof fest, dass die objektive Organstellung allein nicht 
ausreicht, um eine Haftung zu begründen. Es bedarf zu-
sätzlich eines Verschuldens, das gesondert festgestellt 
werden muss. Interne Zuständigkeitsregelungen in der 
Geschäftsleitung	können	dabei	zwar	nicht	zu	einer	Auf-

Der Bundesgerichtshof hält in seinem Urteil vom 
24.10.2023 ein Auskunftsbegehren eines Gesell-
schafters, das auch dem Ziel dient, die Namen, 
Anschriften und Beteiligungshöhe der Mitgesell-
schafter dazu zu verwenden, diesen Kaufan gebote 
für ihre Anteile zu unterbreiten, für zulässig. Ein 
solches Auskunftsersuchen stelle keine unzuläs-
sige Rechtsausübung und keinen Missbrauch des 
Auskunftsrechts dar. Zudem stehen dem Begehren 
auch nicht die Regelungen der Datenschutz-Grund-
verordnung entgegen. 

Die klagende Gesellschafterin forderte von der Be-
klagten Auskunft über personenbezogene Daten und  
Beteiligungshöhen	der	Gesellschafter	einer	Kommandit-
gesellschaft. Die Beklagte verweigerte die Auskunft mit 
der Begründung, Datenschutzvorschriften einhalten zu 
müssen. 

Wie auch die Vorinstanzen bejahte der Bundesge-
richtshof am 24.10.2023 ein Auskunftsersuchen der 
klagenden Gesellschafterin. Er führte aus, dass die 
Grundlagen des Auskunftsrechts eines Gesellschafters 
bereits ausreichend geklärt seien. Ergänzend zu seiner  
bisherigen Rechtsprechung, die sich ausdrücklich nur 

RECHT

hebung, wohl aber zu einer Beschränkung der straf- und 
haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit führen. Bei dem 
Organ	verbleiben	gewisse	Überwachungspflichten,	die	
bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung der Erfüllung 
der	Gesellschaftsaufgaben	zum	Eingreifen	verpflichten.	
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auf	 die	 Kenntnis	 der	 Mitgesellschafter,	 d.	h.	 deren	 
Namen und Anschriften, bezog, ist auch die Mitteilung 
der	Beteiligungshöhe	zulässig.	Eine	datenschutzrecht-
liche Verletzung sei nicht gegeben, und die Auskunft sei 
im	Rahmen	der	gesetzlichen	Verpflichtungen	und	des	
Gesellschaftsvertrags erlaubt. 

Wer sich an einer Personen- bzw. Personenhandels- 
gesellschaft beteilige, müsse damit rechnen, dass 
neben	 seinen	Daten	 auch	 seine	 Beteiligungshöhe	 an	
seine Mitgesellschafter bzw. diesen gleichgestellten 
Mittreugebern mitgeteilt werden. Aufgrund der Verwen-
dung der Daten in Angelegenheiten der Gesellschaft(er) 
und	auch	nur	gegenüber	Mitgesellschaftern	könne	ein	
solches Erwerbsangebot nicht mit einer unzulässigen 
Weitergabe der Daten an Dritte oder eine Nutzung zu 
gesellschaftsfremden Zwecken verglichen werden.

Fazit: 
Eine nur abstrakte Missbrauchsgefahr der Daten 
eines Gesellschafters gewährt nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs kein Recht, gegenüber dem 
Mitgesellschafter	anonym	zu	bleiben.

Fazit: 
Die	 Offenlegung	 von	 Jahres-	 und	 Konzernab-
schlüssen für das Geschäftsjahr 2022 sollte bis 
spätestens zum 2.4.2024 erfolgen.

JAHRESABSCHLUSSRECHT

Offenlegung von Jahres- 
abschlüssen 2022

FÜR BILANZIERENDE UNTERNEHMEN

Das Bundesamt für Justiz hat mitgeteilt, dass für 
Jahresabschlüsse, die zwar verspätet, aber noch 
vor dem 2.4.2024 zur Offenlegung bzw. Hinter-
legung übermittelt werden, kein Ordnungsgeldver-
fahren eingeleitet wird. 

Bis	zum	31.12.2023	waren	Kapitalgesellschaften	und	
diesen	gleichgestellte	Gesellschaftsformen	verpflich-
tet,	 ihre	 Jahres-	 sowie	 Konzernabschlüsse	 mit	 dem	 
Bilanzstichtag 31.12.2022 an das Unternehmens-
register	für	Zwecke	der	Offenlegung	bzw.	Hinter	legung	
zu übermitteln.

Das Bundesamt für Justiz hat nun – wie im Vorjahr  
–	mitgeteilt,	dass	es	bei	verspäteten	Offenlegungen	von	
Jahresabschlüssen mit Bilanzstichtag 31.12.2022 vor 
dem 2.4.2024 kein Ordnungsgeldverfahren einleiten 
wird. Damit sollen angesichts der anhaltenden Nachwir-
kungen der Ausnahmesituation der Covid-19-Pandemie 
die Belange der Beteiligten angemessen berücksichtigt 
werden.	 Hierdurch	 wird	 faktisch	 die	 Frist	 zur	 Offen- 
legung verlängert.

Sollte	eine	Offenlegung	erst	nach	dem	2.4.2024	erfol-
gen, leitet das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeld-
verfahren ein. Daraus resultiert in der Regel zunächst 
eine	 Verfahrensgebühr	 in	 Höhe	 von	 100	 €	 und	 eine	
Nachfrist von sechs Wochen. Nach Ablauf der Nachfrist 
wird das Ordnungsgeld endgültig festgesetzt.
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Hinweis: 
Die	 Erhöhung	 der	 Schwellenwerte	 kommt,	 
aller Voraussicht, auch rückwirkend für Jahres- 
abschlüsse 2023.

JAHRESABSCHLUSS

Inflationsbedingte Anhebung  
der Größenkriterien

Prüfungsschwerpunkte für  
Jahresabschlüsse 2023

FÜR BILANZIERENDE UNTERNEHMEN FÜR BILANZIERENDE UNTERNEHMEN

Am 22.2.2024 hat der Bundestag das Gesetz zur 
Anhebung der Schwellenwerte bei der Bilanzierung 
und Rechnungs legung beschlossen. Danach kann 
die Anhebung der Schwellenwerte um 25 % auch 
rückwirkend für Jahresabschlüsse, die ab dem 
1.1.2023 beginnen, angewendet werden.

Die Europäische Union plant eine Anhebung der 
Schwellenwerte	zur	Bestimmung	der	Größenklasse	von	
Kapitalgesellschaften	 um	25	%	 für	Geschäftsjahre	 ab	
dem 1.1.2024. 

Die entsprechende Richtlinie wurde im Dezember 2023 
durch	die	Europäische	Kommission	final	beschlossen	
und	veröffentlicht.	Längere	Zeit	war	offen,	ob	Deutsch-
land bei der Umsetzung in nationales Recht auch eine 
rückwirkende Anwendung für Jahresabschlüsse ab dem 
1.1.2023 zulassen wird. 

Am 22.2.2024 hat der Bundestag das dafür notwendige 
Gesetz beschlossen. Danach dürfen die neuen Schwel-
lenwerte wahlweise auch für Geschäftsjahre beginnend 
ab dem 1.1.2023 angewendet werden, wobei auch für die 
Vorjahresperioden die neuen Schwellenwerte zugrunde 
zu legen sind. Derzeit ist davon auszugehen, dass die ab-
schließende zweite Befassung des Bundesrats mit dem 
Gesetzentwurf Ende März 2024 erfolgen wird.   

Kapital-	und	Personengesellschaften,	die	aufgrund	der	
neuen Schwellenwerte keine Abschlussprüfung 2023 
oder	2024	mehr	benötigen,	sollten	zeitnah	mit	 ihrem	
Wirtschaftsprüfer	 in	 Kontakt	 treten	 und	 das	 weitere	
Vorgehen abstimmen. 

Die Abschlussprüferaufsichtsstelle und die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht haben 
ihre Arbeitsschwerpunkte für 2024 bekannt gege-
ben. Im Fokus stehen die aktuelle Zinsentwicklung 
und deren Auswirkungen auf Jahres- und Konzern-
abschlüsse sowie die Darstellung der Geschäfts-
modelle und Steuerungssysteme im Lagebericht.  

Die Abschlussprüferaufsichtsstelle hat am 10.1.2024 ihr 
Arbeitsprogramm für die Inspektionen von Abschluss-
prüfungen	 für	 das	 Kalenderjahr	 2024	 bekannt	 gege-
ben. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle plant, vor allen  
Dingen die Auswirkungen der aktuellen Zinsentwick-
lung	auf	Jahres-	und	Konzernabschlüsse	in	den	Blick	zu	 
nehmen, und setzt daher folgende Schwerpunkte: 

  Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der 
Gesellschaft und die Darstellung entwicklungs-
beeinträchtigender oder bestandsgefährdender  
Risiken	 im	(Konzern-)Lagebericht	durch	gestiegene	
Beschaffungspreise	und/oder	gefährdete	Finanzie-
rungen werden kritisch geprüft.

  Für die Durchführung von Werthaltigkeitstests, vor 
allem für Geschäfts- oder Firmenwerte und Anteile 
an verbundenen Unternehmen, stehen die Ermittlung 
von	Kalkulationszinssätzen	und	die	Angemessen	heit	
von Unternehmensplanungen im Fokus. 

		Branchenspezifische	 Schwerpunkte	 liegen	 auf	 der	
Risikovorsorge	 im	Kreditgeschäft	 (Banken)	und	der	
Erstanwendung von IFRS 17 (Versicherungen). 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
hat für die Bilanzkontrolle die Schwerpunkte mit der 
Darstellung der Geschäftsmodelle und der Steuerungs-
systeme	 im	 (Konzern-)Lagebericht	 angegeben.	 Diese	
Schwerpunkte ergänzen den bereits europaweit gelten-
den Fokus der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde	zur	nicht	finanziellen	Berichterstattung.	

Inspektionen und Bilanzkontrollen sind nur für Unter-
nehmen	von	öffentlichem	Interesse,	 insbesondere	für	
börsennotierte	 Unternehmen,	 unmittelbar	 relevant.	
Dennoch sind die gelegten Schwerpunkte ein Indikator 
für erwartete Risiken der deutschen Regulatoren in den 
Jahresabschlüssen der Unternehmen. Daher sollten alle 
Unternehmen die Auswirkungen von Zinsentwicklung 
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und	nicht	finanzieller	Berichterstattung	auf	Jahres-	bzw.	
Konzernabschlüsse	sowie	(Konzern-)Lageberichte	sorg-
fältig prüfen und frühzeitig den Austausch mit ihrem 
Wirtschaftsprüfer suchen. 

Hinweis: 
Unternehmen sollten bereits bei der Aufstellung 
der Jahresabschlüsse 2023 die Prüfungsschwer-
punkte der Abschlussprüfer aufsichtsstelle und 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht beachten.

Fazit: 
Alle produzierenden Unternehmen mit Stromsteuer-
belastungen von mindestens 250 € (ab 12,5 MWh) 
sollten eine Antragstellung prüfen. Auf der Website 
des Zolls sind weiterführende Informationen und 
die	Antragsformulare	zum	Thema	zu	finden.

JAHRESABSCHLUSS WIRTSCHAFT

Erhöhung der Entlastungen von 
der Stromsteuer

FÜR UNTERNEHMEN DES PRODUZIERENDEN  
GEWERBES

Die Entlastung von der Stromsteuer wurde ab dem 
1.1.2024 deutlich ausgeweitet. Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes können mit dem Antrag 
nunmehr eine Reduzierung der Stromsteuer um 
20,00 € je MWh (bisher: 5,13 € je MWh) erwirken.

Unternehmen des produzierenden Gewerbes konnten 
bislang für regelversteuerten Strom eine Entlastung 
von 5,13 € pro MWh beantragen. Ausgeschlossen sind  
explizit Strommengen, die für Elektromobilität verwen-
det werden. 

Für den vom 1.1.2024 bis einschließlich 31.12.2025 ent-
nommenen Strom beträgt der Entlastungssatz nunmehr 
20 € für eine MWh. Bei einem geltenden Regelsteuersatz 
von 20,50 € je MWh wird damit eine Entlastung auf den 
minimal zulässigen europäischen Stromsteuersatz von 
0,50 € je MWh erreicht. Der Ende 2023 ausgelaufene  
sog. Spitzenausgleich, der bisher für viele stromkosten-
intensive Unternehmen erheb liche Bedeutung hatte, 
wird damit obsolet.

Zu beachten ist, dass eine Entlastung nur gewährt wird, 
wenn sich als jährlicher Entlastungsbetrag ein Wert von 
mindestens 250 € ergibt. Eine unterjährige Entlastung 
für ab dem 1.1.2024 entnommenen Strom wird nur 
gewährt,	 sofern	die	Höhe	der	Entlastung	mindestens	
1.000 € beträgt. Im Ergebnis wird ab einer Strommenge 
von 50 MWh eine unterjährige (quartalsweise) Entlas-
tung	möglich.

Dem Vernehmen nach soll, in Abhängigkeit von einer 
Gegenfinanzierung,	 der	 erhöhte	 Entlastungssatz	 bis	
zum 31.12.2028 verlängert werden. Zugleich werden 
Stimmen laut, die eine zukünftige Entlastung von der 
Zugehörigkeit	von	Unternehmen	zu	einem	bestimmten	
Wirtschaftszweig abhängig machen.
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Hinweis: 
Wer nun neu unter die NIS-2-Richtlinie fällt, sollte 
schnell handeln, denn die Beratung, der Aufbau 
von geeigneten Prozessen und deren Dokumen-
tation sowie die Auswahl passender Technologien 
und deren Implementierung brauchen Zeit.

Die in der Europäischen Union beschlossene NIS-2- 
Richtlinie wird aktuell in deutsches Recht über-
führt und soll bis Oktober 2024 in Kraft treten. 
Nach Schätzungen des Bundesinnenministeriums 
werden mehr als 29.000 Unternehmen in Deutsch-
land von NIS 2 betroffen sein. Für die Geschäftslei-
tung der betroffenen Unternehmen werden stren-
gere Haftungsregeln gelten; bei Verstößen drohen 
hohe Bußgelder.

Mit	dem	NIS-2-Umsetzungs-	und	Cybersicherheitsstär-
kungsgesetz	 sollen	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Cyber-
sicherheit	in	Europa	harmonisiert	und	erhöht	werden.	
Um den Schutz kritischer Infrastrukturen und einiger 
weiterer Wirtschaftssektoren zu gewährleisten, wer-
den die bisher bestehenden Anforderungen erheblich 
verschärft. Außerdem sind künftig auch mittlere Unter-
nehmen (ab 50 Beschäftigte oder 10 Mio. € Umsatz) in 
bestimmten	Sektoren	direkt	betroffen.	Indirekt	werden	
allerdings auch Anforderungen an Unternehmen in der 
Lieferkette, wie z. B. IT-Dienstleister, formuliert.

Die NIS-2-Richtlinie adressiert das Risikomanagement 
in Unternehmen und legt Registrierungs- und Melde-
pflichten	 fest.	 Für	 die	 Umsetzung	 der	 Maßnahmen	 
gelten keine Übergangsfristen.

Für	wesentliche	Einrichtungen	können	Sanktionen	von	
bis zu 10 Mio. € oder 2 % des weltweiten Jahresum-
satzes verhängt werden. Bei wichtigen Einrichtungen 
belaufen sich die Bußgelder auf bis zu 7 Mio. € oder 
1,4 % des Jahresumsatzes. Gemäß dem Entwurf des 
Bundesinnenministeriums werden die Leitungsorgane 
von Unternehmen für die Einhaltung der Risikomanage-
mentmaßnahmen	mit	ihrem	Privatvermögen	haften.

Welche	Maßnahmen	müssen	betroffene	Unternehmen	
und Organisationen bis Oktober 2024 umsetzen, um die 
Vorgaben	des	geplanten	NIS-2-Umsetzungs-	und	Cyber-
sicherheitsstärkungsgesetzes zu erfüllen?

Schritt	 1:	 Durchführung	 einer	 Betroffenheitsanalyse,	
um zu prüfen, ob der Anwendungsbereich des NIS-2- 
Umsetzungs-	 und	 Cybersicherheitsstärkungsgesetzes	
gegeben ist. Unter wichtige Einrichtungen fallen bei-
spielsweise Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder ab 
10 Mio. € Umsatz und einer Bilanzsumme ab 10 Mio. € 
aus den Sektoren IT, Digitale Dienste, Chemie (Herstel-

DIGITALISIERUNG

Umsetzung der NIS-2-Richtlinie

FÜR UNTERNEHMEN lung,	Handel,	Produktion),	Maschinenbau,	Kfz/Kfz-Teile,	 
Fahrzeugbau, Lebensmittel (Großhandel, Produktion, 
Verarbeitung) und Entsorgung.

Schritt	2:	Ermittlung	der	zu	erfüllenden	Pflichten	und	
deren Umsetzung

  Überprüfung der geforderten Risikomanagementmaß-
nahmen:	Konzepte	in	Bezug	auf	Risikoanalyse,	Bewäl-
tigung von Sicherheitsvorfällen, Aufrechterhaltung 
des Betriebes, Sicherheit der Liefer kette, Sicherheit 
bei Entwicklung und Wartung, Bewertung von Risi-
komanagementmaßnahmen, Schulungen im Bereich 
der	Cybersicherheit,	Verschlüsselung,	Personalwesen	
und Zutrittskontrollen, Notfallkommunikation.

  Bewertung der Lieferketten-Sicherheit: Als Teil der 
Risikomanagementmaßnahmen	sind	direkt	betroffe-
ne	Unternehmen	verpflichtet,	auf	die	Sicherheit	ihrer	
Lieferketten zu achten. Neben direkten Lieferanten 
ergeben	sich	auch	Pflichten	für	 indirekt	betroffene	
Unternehmen wie z. B. IT-Dienstleister.

		Meldepflichten	und	Registrierung:	Bei	Vorfällen	in	be-
troffenen	Einrichtungen	muss	innerhalb	von	24	Stun-
den eine Erstmeldung an das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik erfolgen. Spätestens 
nach 72 Stunden muss die Erstmeldung aktualisiert 
und eine erste Bewertung des Sicherheitsvorfalls vor-
genommen werden. Hierzu sind geeignete Meldever-
fahren einzurichten bzw. vorhandene zu optimieren.

		Governance:	 Cybersicherheit	 als	 Aufgabe	 der	 
Geschäftsführung. Leitende Angestellte müssen 
Maßnahmen ergreifen und diese im Unternehmen 
überwachen. Darüber hinaus ist die Geschäftsfüh-
rung	verpflichtet,	die	Sensibilisierung	für	das	Thema	
Cybersicherheit	voranzutreiben	und	an	Schulungen	
teilzunehmen.

  Dokumentation: Um sicherzustellen, dass alle  
er	griffenen	Maßnahmen	auch	gegenüber	offiziellen	
Stellen nachweisbar sind, sind sämtliche Umset-
zungsschritte zu dokumentieren.
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KurznachrichtenKurznachrichten

  Die Umlage für die Stromnetzentgelte (sog. Strom-
NEV-Umlage) ist aufgrund fehlender Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt für 2024 von den Übertragungs-
netzbetreibern kurzfristig angehoben worden. Die 
zunächst von den Übertragungsnetzbetreibern vor-
ab	veröffentlichte	Umlagenhöhe	von	0,403	ct/kWh	 
wurde	auf	0,643	ct/kWh	erhöht	–	ein	Plus	von	satten	
60 %. Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
können	 für	Stromverbräuche	über	1	GWh	unverän-
dert von geringeren Umlagen (0,050 ct/kWh bzw. 
0,025	ct/kWh)	profitieren.

  Das International Accounting Standards Board hat im 
November 2023 den Entwurf „Finanz instrumente mit 
Eigenschaften von Eigenkapital“ (IASB/ED/2023/5) 
veröffentlicht.	Die	Änderungen	beziehen	sich	im	We-
sentlichen auf die Abgrenzung zwischen Eigenkapital 
und	finanziellen	Verbindlichkeiten.	Unternehmen,	die	
komplexe Finanzinstrumente nach IFRS bilanzieren, 
sollten sich frühzeitig mit etwaigen Auswirkungen 
auseinandersetzen.

  Das International Accounting Standards Board hat 
im November 2023 beschlossen, das Projekt „Unter-
nehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer 
Kontrolle“	einzustellen.	Damit	wird	der	im	Jahr	2020	
veröffentlichte	 Standard	entwurf	 nicht	 weiterent- 
wickelt. In der Praxis bleibt es somit bei den bisheri-
gen Wahlrechten. 

  Die Finanzverwaltung warnt aktuell vor betrügeri-
schen E-Mails, die im Namen des Online-Finanzamts 
ELSTER versendet werden. Die Betrüger versenden 
E-Mails	 mit	 Titeln	 wie	 „Letztmalige	 Aufforderung	 
– Steuerrestbetrag aus dem Jahre 2022“. Ziel der 
Betrüger	 ist	 es,	 hierdurch	an	persönliche	 Informa-
tionen	sowie	an	Konto-	und	Kreditkartendaten	von	
Steuerpflichtigen	 zu	 gelangen.	 Die	 Finanzverwal-
tung und ELSTER warnen ausdrücklich davor, auf 
diese Betrugs-E-Mails zu reagieren bzw. die Links in  
solchen	E-Mails	zu	öffnen.	Betroffene	sollten	sich	an	
die	örtliche	Polizei	wenden.

  Zum Wachstumschancengesetz, das die Liquidi-
tät der Unternehmen verbessern und Investitionen 
sowie	Innovation	fördern	soll,	gab	es	am	21.2.2024	
keine parteiübergreifende Einigung im Bundesrat. 
Zwar hat der Vermittlungsausschuss Änderungen 
vorgeschlagen. Insbesondere die Einführung der 

Klimaschutz-Investitionsprämie	und	die	Mitteilungs-
pflichten	innerstaatlicher	Steuergestaltungen	sollen	
gestrichen werden. Der Bundestag hat den Ände-
rungen am 23.2.2024 zugestimmt. Es bleibt abzu-
warten, ob auch der Bundesrat in seiner nächsten 
Sitzung am 22.3.2024 dem Gesetz zustimmt.
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Herzlich willkommen im Team 
von Ganteführer

Neues Tätigkeitsfeld:  
Nachhaltigkeits-Services

Nachhaltigkeits-Service Team

Wir begrüßen herzlich die Buchhalterinnen Frau Anja 
Scheren-Picken und Frau Edyta Slodownik, sowie die 
Lohnbuchhalterin Frau Julia Quill. 

Weiterhin wird uns Frau Antonia Niemand als Mitar-
beiterin Organisationsentwicklung und Digitalisierung 
unterstützen.

Ein	neues	Jahr	bringt	frischen	Wind	in	unsere	Kanzlei.	
Die stetig wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit  
sowohl	in	unserem	beruflichen	als	auch	privaten	Umfeld	
motiviert uns zu neuen Schritten. 

Daher präsentieren wir stolz unser neues Tätigkeitsfeld: 
Nachhaltigkeits-Services.

Antonia Ruether, seit Dezember als "Consultant  
Sustainability	 Services"	 bei	 uns,	 ist	 Absolventin	 der	
Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Branden-
burg. Sie ist Teil eines Teams um unsere Partner Daniel 
Troost und Michael Baum, die das Thema Nachhaltigkeit 
bei unseren Mandanten sowie auch innerhalb unserer 
Kanzlei	verantworten.	

Ergänzt wird das Team darüber hinaus über die juristi-
sche	Expertise	unserer	Kollegin	Meike	Höckmann.

In	 den	 kommenden	 Monaten	 wird	 unsere	 Kanzlei	 
unter Federführung von Antonia Rüther ein umfassen-
des	Nachhaltigkeitskonzept,	 das	 ökologische,	 soziale	
und	ökonomische	Aspekte	einschließt	entwickeln.

Sollten Sie Fragen zur Implementierung des Themas in 
Ihrem Unternehmen haben, melden Sie sich gerne bei 
uns. Wir stehen hier mit Rat und Tat zur Seite.

Aktuelles aus unserem Hause



Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB ist eine Sozietät 
aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten. 
Seit Gründung im Jahr 1975 sind wir zu einer der führen-
den multidisziplinären Mittelstandskanzleien in der Region  
Düsseldorf gewachsen. Mit einem Team von rund 160 
Mitarbeitern beraten wir Unternehmen aus dem In- und 
Ausland,	 vermögende	 Privatpersonen	 und	 Family-Offices	
sowie eine Vielzahl von gemeinnützigen Stiftungen und 
Vereinen,	Kommunen	und	kommunalen	Unternehmen.	

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 
jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und 
können	eine	konkrete	Beratung	im	Einzelfall	nicht	ersetzen.	Wir	bitten	Sie,	sich	für	eine	verbindliche	Beratung	bei	Bedarf	direkt	
mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte

Zudem sind wir Mitglied von HLB Deutschland, einem  
Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaften. 233 Partner und 1.898 Berufsträger 
und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der meist 
mittelständischen Mandanten.
HLB Deutschland wiederum ist Teil von HLBI, dem internatio- 
nalen Netzwerk. Mit 795 Büros in 158 Ländern sind wir für 
unsere	Kunden	als	Mitglied	 so	 in	 allen	bedeutenden	Wirt-
schaftszentren rund um den Globus präsent.

Über uns

Ihre Ansprechpartner zu Fragen zu Steuern und Wirtschaft:

Poststraße 1–3
40213 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211- 89 89 -0 

mail@gamapa.de
www.gamapa.de

Bernd Rühland, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
E-Mail: ruehland@gamapa.de

Roland Moskat
Steuerberater
E-Mail: moskat@gamapa.de

Daniel Troost
Steuerberater
E-Mail: troost@gamapa.de

Claudia Stork
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin
E-Mail: stork@gamapa.de

Thomas Kozik
Steuerberater, Fachberater für 
internationales Steuerrecht
E-Mail: kozik@gamapa.de

Norbert Pull
Steuerberater
E-Mail: pull@gamapa.de

Michael Baum
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
E-Mail: baum@gamapa.de

Rüdiger Schaar
Steuerberater, Fachberater für Cont-
rolling u. Finanzwirtschaft (DStV e.V.)
E-Mail: schaar@gamapa.de

Sabine Nowak
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin
E-Mail: nowak@gamapa.de


